
Elektro- und Hybridfahrzeuge stellen besondere Anforderungen an den Versicherungsschutz.  
Dieses Factsheet gibt einen kompakten Überblick über relevante Leistungen und typische Risiken.

Kfz-Kaskoversicherung
Was gibt es zu beachten?
„Motor“ eines jeden E-Autos sind die Akkumulatoren  
(Akkus). Diese sind erheblicher Bestandteil des Fahrzeug-
wertes, auch finanziell. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie 
sich einige Fragen zu Ihrer Kaskoversicherung rund um Ihr 
E-Auto stellen:

•	 Besteht Deckung auch beim Laden des Akkus?

•	 Ist meine Wallbox mitversichert?

•	 Ist der Akku geleast oder gemietet? 
Wenn ja, welcher Versicherungsschutz besteht?

Bei HDI sind Sie richtig!
Wir bieten Versicherungsschutz für klimafreundliche  
Fahrzeuge mit attraktiven Zusatzpaketen:

•	 KaskoPLUS

•	 E-Paket für reine Elektrofahrzeuge und  
Hybride

Vorteile im HDI Werk-
stattnetz

�kostenloser Leihwagen

„Schmerzengeld für‘s Auto“
Haftpflicht-Geschädigte erhalten 11% der Rech-
nungssumme (max. € 111,-)

11% Werkstattnetz-Rabatt
auch als „Selbstzahler“ (z.B. Jahresservice) in Part-
nerwerkstätten mit der Serviceleistung „Mechanik“

�über 250 Partnerwerkstätten

Werkstattsuche auf www.hdi.at

Zusätzlich in 
der Kasko- 
versicherung:
50% Rabatt auf alle 
Selbstbehaltvarianten  
im HDI Werkstattnetz

  Retail  →  Kfz  →  E-Mobilität

Kfz-Tarife 2026
Elektrofahrzeuge & Hybride

Dieser Factsheet dient ausschließlich Verkaufszwecken und bildet 
keine Vertragsgrundlage.

(Als Vertragsgrundlage gelten die jeweils für die Sparte gültigen 
Anträge, Bedingungen und Klauseln.)



Zusatzpaket: KaskoPLUS
Diese optionale Erweiterung ist in der  EU-Vollkasko für Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotore  
abschließbar und beinhaltet eine Eigenschadenversicherung und eine Neuwertentschädigung. Nach Ablauf der 36 Monate wird die  
Polizze angepasst: Die Eigenschadenversicherung und die Neuwertentschädigung entfallen; die Prämie reduziert sich um die  
entsprechende Mehrprämie.

Eigenschadenversicherung:

•	 Ersatz der Kosten von selbstverschuldeten Unfallschäden an anderen, eigenen Kfz, die auf den Versicherungsnehmer als 
natürliche Person zugelassen sind.

•	 auch für Kfz gültig, die nicht bei HDI versichert sind.

•	 max. € 5.000,- pro Schadenereignis – € 10.000,- pro Jahr.
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Neuwertentschädigung:

Zeitraum ab der erstmaligen  
Zulassung

Wiederbeschaffungswert des  
Listenpreises

Versicherungsleistung des Listen- 
bzw. Kaufpreises

1 bis 6 Monate über 70% 100%
7 bis 12 Monate über 65% 90%
13 bis 24 Monate über 55% 80%
25 bis 36 Monate über 45% 70%

Zusatzpaket: E-Paket
Diese optionale Erweiterung für Elektrofahrzeuge und Hybride endet automatisch mit Ende der Kaskoversicherung.

Überspannungsschäden / Tierverbisse:

•	 Die Kaskoversicherung deckt auch Schäden aufgrund 
indirekten Blitzschlages, Fehler beim Laden (Über-
spannung und Tiefenentladung), sowie Schäden nach 
Kurzschluss ab.

•	 Folgeschäden an Aggregaten nach Kurzschluss und 
Folgeschäden nach Tierverbiss sind unter Beachtung 
der Regelungen nach dem Wiederbeschaffungswert bis 
max. € 3.000,- pro Schadenereignis mitversichert.

•	 Der vereinbarte Selbstbehalt findet Anwendung.

Ladekabel - Mobile Ladestation:

•	 Die vom Hersteller zum Fahrzeug mitgelieferten Lade-
kabel sowie eine mobile Ladestation sind jeweils bis zu 
€ 1.000,- gegen Diebstahl und Vandalismus mitver-
sichert, wenn diese unter Verschluss gehalten werden. 
Für das Ladekabel gilt Versicherungsschutz auch dann, 
wenn der Diebstahl während des Ladevorganges 
erfolgt. Der Diebstahl ist polizeilich anzuzeigen.

•	 Der vereinbarte Selbstbehalt findet keine  
Anwendung.

Bergungs- bzw. Abschleppkosten:

•	 Der Versicherer leistet für eine notwendige Bergung 
bzw. Abschleppung des versicherten Fahrzeuges in die 
nächste Fachwerkstatt gesamt bis max. € 5.000,- pro 
versicherten Schadenereignis (sofern nicht aus einer 
gegnerischen Haftpflichtversicherung Leistung erbracht 
wird).

•	 Der vereinbarte Selbstbehalt findet Anwendung.

Wallbox - „Heimladestation“ – Subsidiär

•	 Für die Wallbox, Heimladestation, welche durch einen 
Fachelektriker installiert und in Betrieb genommen 
wurde, besteht Versicherungsschutz bis € 5.000,- 
(Höchsthaftungssumme) für Schäden gegen Diebstahl 
und Vandalismus an der Wallbox, wenn diese inner-
halb eines abschließbaren Gebäudes oder Nebenge-
bäudes fix montiert ist. Diese Versicherungsdeckung, 
kommt dann zu tragen, wenn eine andere Versicherung 
nicht leisten muss, subsidiärer Versicherungsschutz 
(zum Beispiel die Haushalts oder Eigenheim- oder  
Betriebsversicherung).

•	 Kein Versicherungsschutz besteht für Wallboxen, die in 
einer Gemeinschaftsgarage installiert sind und deren 
Nutzung nicht ausschließlich dem in der Polizze ver-
sicherten Fahrzeug gewidmet ist.

•	 Der vereinbarte Selbstbehalt findet Anwendung.

Hackerangriffe:

•	 Weiters sind zusätzlich Schäden am Fahrzeug mit-
versichert, die durch einen Unfall, der durch eine 
Manipulation der Fahrzeugsoftware durch einen un-
berechtigten Dritten (Hackerangriff) verursacht wurde, 
sowie Schäden durch mut- oder böswillige Handlungen 
wegen eines unmittelbar gegen Ihr Fahrzeug gerichte-
ten Hackerangriffs.

•	 Der vereinbarte Selbstbehalt findet Anwendung.

Entsorgungskosten:

•	 Bei Akkumulatoren von Elektro- bzw. Hybridfahrzeugen 
werden auch die Kosten für deren Entsorgung bis  
€ 10.000,- je Schadenereignis ersetzt. Voraussetzung 
ist, dass ein Totalschaden oder eine Zerstörung des 
Akkumulators durch ein versichertes Ereignis ein-
tritt. Soweit im Schadenfall ein Dritter aufgrund eines 
Vertrags oder gesetzlichen Regelung zur Leistung ver-
pflichtet ist, gehen diese Ansprüche auf diesen über.

•	 Der vereinbarte Selbstbehalt findet Anwendung.


